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Artikel 1

Das Hessische Landesstatistikgesetz
vom 19. Mai 1987 (GVBl. I S. 67), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 13. Dezember
2012 (GVBl. S. 622), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nr. 5 wird das Komma durch ei-
nen Punkt ersetzt.

b) Nr. 6 wird aufgehoben.

2. § 2 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 3 wird aufgehoben.

b) Die bisherige Nr. 4 wird Nr. 3.

c) Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 4 und
wie folgt gefasst:

„4. Gesamtrechnungen und sons-
tige Gesamtsysteme statisti-
scher Daten für Landeszwe-
cke aufzustellen sowie sie für
allgemeine Zwecke zu veröf-
fentlichen und darzustellen,“

d) Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 5.

e) Nach Nr. 5 wird als Nr. 6 einge-
fügt:

„6. Einzelangaben nach Maßga-
be dieses Gesetzes oder einer
anderen Rechtsvorschrift für
wissenschaftliche Zwecke be-
reitzustellen,“

f) Nr. 8 wird wie folgt gefasst:

„8. die Behörden und sonstige
Stellen des Landes, der Ge-
meinden und der Landkreise
sowie der sonstigen der Auf-
sicht des Landes unterstehen-
den juristischen Personen des
öffentlichen Rechts und deren
Vereinigungen

a) bei der Durchführung
von Statistiken,

b) bei der Verwendung von
verfügbaren statistischen
Daten

zu beraten und zu unterstüt-
zen,“

3. Dem § 7 Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„Sie dürfen nur angeordnet werden,
wenn sie für die Erhebungszwecke
erforderlich sind und die statistische
Geheimhaltung gewährleistet ist.“

4. § 10 wird aufgehoben.

5. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Anforderungen des § 7
Abs. 1 Satz 2 sind zu beach-
ten.“

bb) Die folgenden Sätze werden
angefügt:

„Eine kommunale Statistik
mit Auskunftspflicht ist durch
Satzung anzuordnen, die den
Anforderungen des § 7 Abs. 2
und des § 13 genügen muss.
Im Übrigen gilt § 7 Abs. 3 für
kommunale Statistiken ent-
sprechend.“

b) Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben.

c) In Abs. 7 wird die Angabe 
„21. März 2005 (GVBl. I S. 229),“
durch die Angabe „20. Dezember
2015 (GVBl. S. 618), in der jeweils
geltenden Fassung“ ersetzt.

d) In Abs. 9 Satz 3 wird die Angabe
„übrigen sind § 10 Abs. 4 und“
durch die Wörter „Übrigen ist“ er-
setzt.

e) Als Abs. 10 wird angefügt:

„(10) Soweit Gemeinden, Land-
kreise, sonstige Gemeindeverbän-
de und Zweckverbände an der
Durchführung von Statistiken
nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 mit-
wirken, gelten die Abs. 3 bis 7 ent-
sprechend.“

6. § 12a wird aufgehoben.

7. Dem § 13 wird als Abs. 3 angefügt:

„(3) Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen die Aufforderung
zur Auskunftserteilung bei der
Durchführung von Landes- und Kom-
munalstatistiken, die aufgrund dieses
Gesetzes durch Rechtsvorschriften
mit Auskunftspflicht angeordnet sind,
haben keine aufschiebende Wir-
kung.“

8. Dem § 15 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Der Name der Gemeinde, die
Blockseite und die geografische Git-
terzelle dürfen für die regionale Zu-
ordnung der Erhebungsmerkmale ge-
nutzt werden. Die übrigen Teile der
Anschrift dürfen für die Zuordnung
zu Blockseiten und geografischen
Gitterzellen für einen Zeitraum von
bis zu vier Jahren nach Abschluss der
jeweiligen Erhebung genutzt werden.
Blockseite ist innerhalb eines Ge-
meindegebiets die Seite mit gleicher
Straßenbezeichnung von der durch
Straßeneinmündungen oder ver-
gleichbare Begrenzungen umschlos-
senen Fläche. Eine geografische Git-
terzelle ist eine Gebietseinheit, die
bezogen auf eine vorgegebene Kar-
tenprojektion quadratisch ist und
mindestens 1 Hektar groß ist.“
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*) Ändert FFN 300-31

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Landesstatistikgesetzes*)

Vom 19. September 2016



9. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Für die Durchführung wissen-
schaftlicher Vorhaben darf das
Statistische Landesamt den Hoch-
schulen oder sonstigen Einrichtun-
gen mit der Aufgabe unabhängi-
ger wissenschaftlicher Forschung

1. Einzelangaben übermitteln,
wenn diese nur mit einem un-
verhältnismäßig großen Auf-
wand an Zeit, Kosten und Ar-
beitskraft zugeordnet werden
können (faktische anonymi-
sierte Einzelangaben),

2. innerhalb speziell abgesicher-
ter Bereiche des Statistischen
Landesamts Zugang zu Ein-
zelangaben ohne Name und
Anschrift (formal anonymi-
sierte Einzelangaben) gewäh-
ren, wenn wirksame Vorkeh-
rungen zur Wahrung der Ge-

heimhaltung getroffen wer-
den.“

b) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „Übermittlung“ die
Wörter „oder dem Zugang“
eingefügt.

bb) Satz 3 wird aufgehoben.

10. § 21 wird aufgehoben.

11. § 23 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) In Satz 2 wird die Angabe „2016“
durch „2024“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft. 
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 19. September 2016

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

B o u f f i e r
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§ 1

Anerkennung von psychosozialen
Prozessbegleiterinnen und 

psychosozialen Prozessbegleitern

Als psychosoziale Prozessbegleiterin
oder als psychosozialer Prozessbegleiter
im Sinne des § 406g der Strafprozessord-
nung kann anerkannt werden, wer

1. über die in § 3 des Gesetzes über die
psychosoziale Prozessbegleitung im
Strafverfahren vom 21. Dezember 2015
(BGBl. I S. 2525, 2529) genannten
Qualifikationen verfügt,

2. eine mindestens zweijährige berufs-
praktische Tätigkeit in einem der in 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 des Gesetzes
über die psychosoziale Prozessbeglei-
tung im Strafverfahren genannten Be-
reiche nachweisen kann,

3. über die erforderliche persönliche Zu-
verlässigkeit verfügt und

4. einer vom Land Hessen oder einer hes-
sischen Gebietskörperschaft geförder-
ten Opferschutzorganisation angehört.

Die Tätigkeit nach Satz 1 Nr. 2 kann im
Einzelfall auch weniger als zwei Jahre
betragen, wenn die erforderliche prakti-
sche Berufserfahrung gewährleistet ist.
Von der Voraussetzung des Satzes 1 Nr. 4
kann abgesehen werden, wenn vergleich-
bare fachliche und organisatorische Stan-
dards gewährleistet sind.

§ 2

Anerkennung in einem
anderen Bundesland

(1) Die Anerkennung als psychosoziale
Prozessbegleiterin oder psychosozialer
Prozessbegleiter in einem anderen Bun-
desland gilt auch in Hessen.

(2) Die Anerkennung der Aus- oder
Weiterbildung nach § 3 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 des Gesetzes über die psychosoziale
Prozessbegleitung im Strafverfahren in ei-
nem anderen Bundesland gilt auch in
Hessen.

§ 3

Antrag

(1) Die Anerkennung als psychosoziale
Prozessbegleiterin oder psychosozialer
Prozessbegleiter ist schriftlich zu beantra-
gen.

(2) Mit dem Antrag sind Nachweise
vorzulegen, aus denen sich ergibt, dass
die in § 1 Satz 1 Nr. 1, 2 und 4 genannten
Anerkennungsvoraussetzungen vorlie-
gen. Die antragstellende Person hat bei

der Meldebehörde ein erweitertes Füh-
rungszeugnis nach § 30a Abs. 1 Nr. 1 des
Bundeszentralregistergesetzes in der Fas-
sung vom 21. September 1984 (BGBl. I 
S. 1229, 1985 I S. 195), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 26. Juli 2016 (BGBl. I 
S. 1843), zur Vorlage bei der zuständigen
Behörde zu beantragen. Weitere Nach-
weise können im Einzelfall verlangt wer-
den.

§ 4

Nebenbestimmungen

(1) Die Anerkennung als psychosoziale
Prozessbegleiterin oder psychosozialer
Prozessbegleiter ist auf höchstens fünf
Jahre zu befristen. Eine erneute Anerken-
nung ist auf Antrag unter den Vorausset-
zungen des § 1 möglich. Im Falle einer
gerichtlichen Beiordnung gilt die Aner-
kennung als psychosoziale Prozessbeglei-
terin oder psychosozialer Prozessbegleiter
auch nach Ablauf der nach Satz 1 be-
stimmten Frist für das Verfahren, in wel-
chem die Beiordnung erfolgt ist, fort.

(2) Die Anerkennung kann, auch nach-
träglich, mit Auflagen und Bedingungen
versehen werden.

§ 5

Mitteilungs- und Nachweispflichten

(1) Die psychosoziale Prozessbegleite-
rin oder der psychosoziale Prozessbeglei-
ter ist verpflichtet, der zuständigen Be-
hörde unverzüglich Umstände mitzutei-
len, die zum Wegfall von Anerkennungs-
voraussetzungen nach § 1 führen können.

(2) Die zuständige Behörde kann bei
begründetem Anlass verlangen, dass die
psychosoziale Prozessbegleiterin oder der
psychosoziale Prozessbegleiter Nachwei-
se über das Fortbestehen der Anerken-
nungsvoraussetzungen vorlegt.

§ 6

Pflicht zur Verschwiegenheit
und Verpflichtung

(1) Die psychosozialen Prozessbeglei-
terinnen und psychosozialen Prozessbe-
gleiter haben Verschwiegenheit über die
ihnen anvertrauten oder sonst im Rahmen
ihrer Tätigkeit bekannt gewordenen Um-
stände zu bewahren. Sie sind im Sinne
des § 2 Abs. 2 Nr. 2 des Verpflichtungsge-
setzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469,
547), geändert durch Gesetz vom 15. Au-
gust 1974 (BGBl. I S. 1942), zur gewissen-
haften Erfüllung ihrer Obliegenheiten
verpflichtet.

(2) Die Verpflichtung nach § 1 Abs. 2
des Verpflichtungsgesetzes erfolgt durch
die nach § 8 Abs. 1 zuständige Stelle.*) FFN 24-50

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Hessisches Ausführungsgesetz
zum Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren

(PsychPbGHAG)*)

Vom 15. September 2016
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§ 7

Verzeichnis

Die für die Anerkennung nach § 1 zu-
ständige Behörde führt für das Land Hes-
sen ein Verzeichnis der anerkannten psy-
chosozialen Prozessbegleiterinnen und
psychosozialen Prozessbegleiter.

§ 8

Zuständigkeit

(1) Das Oberlandesgericht Frankfurt
am Main ist zuständige Behörde für die
Anerkennung der psychosozialen Pro-
zessbegleiterinnen und psychosozialen
Prozessbegleiter nach § 1. Es entscheidet
im Benehmen mit der Generalstaatsan-
waltschaft Frankfurt am Main.

(2) Das Hessische Ministerium der Jus-
tiz ist zuständige Behörde für die Aner-
kennung der Aus- oder Weiterbildungen
nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 des Gesetzes
über die psychosoziale Prozessbegleitung
im Strafverfahren.

§ 9

Verordnungsermächtigung

Die Ministerin der Justiz oder der Mi-
nister der Justiz wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung

1. die zuständige Behörde abweichend
von § 8 zu bestimmen,

2. hinsichtlich der Aus- oder Weiterbil-
dungen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
des Gesetzes über die psychosoziale
Prozessbegleitung im Strafverfahren
die Anerkennungsvoraussetzungen,
das Anerkennungsverfahren sowie die
Ausgestaltung der Anerkennung zu
regeln.

§ 10

Übergangsregelung

Personen, die eine vom Land Hessen
anerkannte Aus- oder Weiterbildung im
Sinne des Gesetzes über die psychosozia-
le Prozessbegleitung im Strafverfahren
begonnen, aber noch nicht beendet ha-
ben, können vorläufig als psychosoziale
Prozessbegleiterinnen und psychosoziale
Prozessbegleiter anerkannt werden, so-
fern sie die übrigen in § 1 genannten Vo-
raussetzungen erfüllen. Die vorläufige
Anerkennung ist bis höchstens zum 
31. Juli 2017 zu befristen.

§ 11

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017
in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt § 9
am Tag nach der Verkündung in Kraft.
Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2021 außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 15. September 2016

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r d e r  J u s t i z

K ü h n e - H ö r m a n n
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§ 1

Begriff und Aufgaben

(1) Die Berufsakademien sind beson-
dere Bildungseinrichtungen des tertiären
Bereichs. Sie sind Einrichtungen nicht-
staatlicher Träger, die eine mindestens
dreijährige wissenschaftsbezogene und
zugleich praxisorientierte Ausbildung
(duales Studium) vermitteln.

(2) Die wissenschaftsbezogene Ausbil-
dung findet an der Berufsakademie und
die praktische Ausbildung in Betrieben
der Wirtschaft, vergleichbaren Einrich-
tungen der Berufspraxis, Einrichtungen
der freien Berufe sowie Einrichtungen
von Trägern sozialer oder kultureller Auf-
gaben statt, die insoweit mit der Berufs-
akademie zusammenwirken; beide Be-
standteile sind aufeinander abgestimmt.

(3) Daneben können Berufsakademien
Fort- und Weiterbildungsangebote vor-
halten, die nicht mit der Abschlussbe-
zeichnung „Bachelor“ abschließen.

§ 2

Staatliche Anerkennung

(1) Der Betrieb einer Berufsakademie
sowie die Einführung eines neuen Studi-
engangs oder die Eröffnung einer Zweig-
stelle bedürfen der staatlichen Anerken-
nung.

(2) Die staatliche Anerkennung be-
rechtigt die Berufsakademie, die Bezeich-
nung „Berufsakademie“ zu führen. Die
von der Berufsakademie geführte Be-
zeichnung muss eine Verwechslung mit
Hochschuleinrichtungen ausschließen.
Die englischsprachige Bezeichnung lautet
„University of Cooperative Education“.

§ 3

Anerkennungsverfahren

(1) Berufsakademien werden auf An-
trag von dem für das Hochschulwesen zu-
ständigen Ministerium anerkannt. Es ent-
scheidet über den Antrag auf Anerken-
nung innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten. § 42a Abs. 2 Satz 2 bis 4 des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt
entsprechend. Die Frist nach Satz 2 be-
ginnt nicht zu laufen, bevor nicht die Kos-
ten nach § 1 der Verwaltungskostenord-
nung für den Geschäftsbereich des Minis-
teriums für Wissenschaft und Kunst vom
19. Dezember 2013 (GVBl. 2014 S. 2), ge-
ändert durch Verordnung vom 27. Okto-
ber 2014 (GVBl. S. 250), geleistet sind.

(2) Das Verfahren nach Abs. 1 kann
über eine einheitliche Stelle nach Teil V
Abschnitt 1a des Hessischen Verwal-

tungsverfahrensgesetzes abgewickelt wer-
den.

§ 4

Anerkennungsvoraussetzungen

(1) Für die staatliche Anerkennung als
Berufsakademie sind folgende Vorausset-
zungen zu erfüllen:

1. Zwischen Betrieben und Einrichtun-
gen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 und dem
Träger der Berufsakademie müssen in
einem Rahmenplan für jeden Studien-
gang vereinbart sein

a) der Inhalt der praktischen Ausbil-
dung und der Betreuung,

b) ein Wechsel zwischen den Ausbil-
dungsorten Berufsakademie und
Betrieb oder Einrichtung, der eine
inhaltliche und zeitliche Koordinati-
on der akademischen und der prak-
tischen Ausbildung gewährleistet.

2. An der Berufsakademie dürfen nur
Personen zum Studium aufgenommen
werden, die zum Studium an einer
Hochschule des Landes berechtigt sind
und mit einem Betrieb oder einer Ein-
richtung einen Vertrag über eine Aus-
bildung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 abge-
schlossen haben.

3. Die Berufsakademie muss über die für
den Studienbetrieb erforderliche per-
sonelle sowie räumliche und sächliche
Ausstattung und über eine ausreichen-
de Zahl geeigneter Lehrkräfte verfü-
gen.

4. Die Berufsakademie muss barrierefrei
erreicht und ohne fremde Hilfe genutzt
werden können. Ist dies mit unverhält-
nismäßigen Mehrkosten verbunden,
muss die Berufsakademie die Möglich-
keit der Wahrnehmung des Studienan-
gebots durch organisatorische Maß-
nahmen sicherstellen.

5. Die an der Berufsakademie tätigen
Lehrkräfte und die Studierenden müs-
sen an der Gestaltung des Studienbe-
triebs angemessen beteiligt werden.

6. Der Träger der Berufsakademie muss
die Gewähr dafür bieten, dass er den
Lehrbetrieb und das Prüfungsverfah-
ren nach den geltenden Rechtsvor-
schriften durchführt.

7. Der Träger der Berufsakademie muss
die für den Betrieb der Berufsakade-
mie erforderliche Zuverlässigkeit auf-
weisen.

8. Der Bestand der Berufsakademie muss
nach einer Finanzierungsplanung ihres
Trägers für die Dauer der Ausbildung
der jeweils Studierenden finanziell ge-
sichert erscheinen.*) FFN 70-285

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien*)

Vom 15. September 2016
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(2) 40 Prozent des Anteils der Lehre an
der Berufsakademie soll von hauptberufli-
chen Lehrkräften durchgeführt werden.
Im Ausnahmefall können hierzu während
des in Abs. 4 Satz 1 genannten Zeitraums
auch Professorinnen und Professoren an
Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften und Universitäten gerechnet
werden, die in Ausübung einer Nebentä-
tigkeit an einer Berufsakademie lehren,
wenn durch sie die Kontinuität im Lehr-
angebot und die Konsistenz der Gesamt-
ausbildung sowie die Betreuung und Be-
ratung der Studierenden gewährleistet
ist.

(3) Die Berufsakademie bietet mindes-
tens zwei verschiedene Studiengänge mit
jeweils mehreren fachlichen Schwer-
punkten an, wenn innerhalb eines Studi-
enganges die Einrichtung von fachlichen
Schwerpunkten durch das entsprechende
berufliche Tätigkeitsfeld nahegelegt wird.

(4) Sofern zum Zeitpunkt der staatli-
chen Anerkennung die Voraussetzungen
des Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 noch nicht
vollständig erfüllt sind, müssen sie inner-
halb von drei Jahren nach der staatlichen
Anerkennung im Rahmen eines Stufen-
plans nachgewiesen werden. Die Voraus-
setzungen des Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3
müssen in den letzten drei Jahren bis zu
einer angekündigten Schließung einer
Berufsakademie nicht mehr vollständig
nachgewiesen werden.

(5) Für die Berufsakademie soll ein Ku-
ratorium bestehen, das an Entscheidun-
gen über die Entwicklung der Berufsaka-
demie und über alle sie betreffenden Fra-
gen von grundsätzlicher Bedeutung mit-
wirkt und dem mindestens Vertreterinnen
oder Vertreter der zuständigen Industrie-
und Handelskammer oder einer anderen
berufsständischen Kammer, der Arbeitge-
ber- und der Arbeitnehmerorganisatio-
nen, der an der Ausbildung beteiligten
Betriebe, der an der Berufsakademie täti-
gen Lehrkräfte und der Studierenden an-
gehören.

§ 5

Qualifikation als hauptberufliche 
Lehrkraft an Berufsakademien

(1) Für die Qualifikation als hauptbe-
rufliche Lehrkraft an Berufsakademien
sind ein abgeschlossenes Hochschulstudi-
um, die zur Aufgabenerfüllung besondere
Befähigung zu wissenschaftlicher oder
künstlerischer Arbeit und die dafür erfor-
derliche pädagogische Eignung nachzu-
weisen.

(2) Als Nachweis der Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit gilt in der Regel
die Qualität der Promotion; darüber hi-
naus werden je nach den Anforderungen
der Stelle verlangt:

1. zusätzliche wissenschaftliche Leistun-
gen oder

2. besondere Leistungen bei der Anwen-
dung und Entwicklung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und Methoden in ei-
ner mindestens fünfjährigen berufli-

chen Praxis, von der mindestens drei
Jahre außerhalb des Hochschulbe-
reichs ausgeübt worden sein müssen.

Die Befähigung zu künstlerischer Arbeit
wird durch besondere künstlerische Leis-
tungen während einer mehrjährigen, den
Aufgaben einer Lehrkraft förderlichen
und erfolgreichen beruflichen Tätigkeit
nachgewiesen; je nach den Anforderun-
gen der Stelle sind darüber hinaus zusätz-
liche künstlerische Leistungen nachzu-
weisen.

(3) An die Stelle einer Promotion kann
ein gleichwertiger wissenschaftlicher
Qualifikationsnachweis treten, wenn in
der entsprechenden Fachrichtung eine
Promotion nicht üblich ist.

(4) Abweichend von Abs. 1 und 2
kann, soweit es der Eigenart des Fachge-
biets und den Anforderungen der Stelle
entspricht, als hauptberufliche Lehrkraft
an Berufsakademien auch eingestellt
werden, wer hervorragende fachbezoge-
ne Leistungen in der Praxis und pädago-
gische Eignung nachweist.

(5) Die Bestellung als hauptberufliche
Lehrkraft und die Erteilung eines Lehr-
auftrags an Berufsakademien ist dem für
das Hochschulwesen zuständigen Minis-
terium anzuzeigen. Es kann innerhalb
von drei Monaten der Bestellung wider-
sprechen.

§ 6

Bezeichnung „Professorin an“
oder „Professor an“

Das für das Hochschulwesen zuständi-
ge Ministerium kann auf Antrag der Be-
rufsakademie ihren hauptberuflichen
Lehrkräften, die die Voraussetzungen
nach § 5 erfüllen, im Einzelfall für die
Dauer der Bestellung die Bezeichnung
„Professorin an“ oder „Professor an“ un-
ter Zusatz der Bezeichnung der Berufs-
akademie verleihen.

§ 7

Musikakademien

(1) Die beruflichen Abteilungen fol-
gender Musikakademien sind als Berufs-
akademien nach diesem Gesetz staatlich
anerkannt:

1. Akademie für Tonkunst Darmstadt,

2. Dr. Hoch's Konservatorium – Musik-
akademie Frankfurt am Main,

3. Musikakademie der Stadt Kassel
„Louis Spohr“,

4. Wiesbadener Musikakademie.

Sie vermitteln eine sowohl künstlerisch-
pädagogische als auch praxisorientierte
Ausbildung. Die praktische Ausbildung
findet im Rahmen des Musikschulunter-
richts der Musikakademien oder koope-
rierender Musikschulen statt.

(2) Für die Weitergeltung der staatli-
chen Anerkennung nach Abs. 1 gelten
die §§ 4 Abs. 1 Nr. 2 bis 8, Abs. 2 und 12
Abs. 2 bis 4 entsprechend.
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(3) Einrichtungen des Bildungswesens,
die überwiegend oder ausschließlich eine
musikpädagogische Berufsausbildung
vermitteln, können auf Antrag von dem
für das Hochschulwesen zuständigen Mi-
nisterium als Berufsakademie anerkannt
werden, wenn sie mindestens fünf Jahre
als staatlich anerkannte Ergänzungsschu-
le betrieben wurden und den Nachweis
erbringen, dass die Ausbildung in ihren
Zielsetzungen, inhaltlichen Anforderun-
gen und Abschlüssen der Ausbildung an
einer Musikakademie als Berufsakademie
entspricht. Der Antrag setzt in der Regel
eine mehrjährige Ausbildungskooperati-
on mit einer Hochschule sowie eine Eva-
luation durch eine sachverständige Ein-
richtung oder sachverständige Personen
voraus, die von dem für das Hochschul-
wesen zuständigen Ministerium beauf-
tragt worden ist. Im Übrigen gelten für
das Anerkennungsverfahren und die An-
erkennungsvoraussetzungen die §§ 3 und
4 Abs. 1 Nr. 2 bis 8, Abs. 2.

§ 8

Qualitätssicherung

(1) Studiengänge an Berufsakademien
sind durch eine von der Stiftung zur Ak-
kreditierung von Studiengängen in
Deutschland akkreditierte Agentur zu ak-
kreditieren und zu reakkreditieren. Bei
neuen Studiengängen erfolgt die Akkre-
ditierung vor Aufnahme des Studienbe-
triebs. Gleiches gilt für die Erweiterung
des Studiengangs um neue Fachrichtun-
gen. Über den Antrag auf Akkreditierung
oder Reakkreditierung ist das für das
Hochschulwesen zuständige Ministerium
zu unterrichten.

(2) Das für das Hochschulwesen zu-
ständige Ministerium lässt die Erfüllung
der in § 4 Abs. 1 genannten Vorausset-
zungen im Rahmen einer Evaluation
durch von ihm beauftragte sachverständi-
ge Einrichtungen oder sachverständige
Personen prüfen. Die Evaluation kann in
einem gemeinsamen Verfahren mit der
Akkreditierung eines Studiengangs nach
Abs. 1 Satz 1 erfolgen. Eine weitere Eva-
luation der Berufsakademie kann das für
das Hochschulwesen zuständige Ministe-
rium durch die in Satz 1 genannten Ein-
richtungen oder Personen durchführen
lassen, soweit Anhaltspunkte für ein Feh-
len der Voraussetzungen in § 4 Abs. 1 er-
kennbar werden. Die Kosten der Evaluati-
on trägt der Träger der Berufsakademie.

§ 9

Studien- und Prüfungsordnung

(1) Die Berufsakademie erlässt für je-
den Studiengang eine Studien- und Prü-
fungsordnung, die dem für das Hoch-
schulwesen zuständigen Ministerium vor-
zulegen ist. Die Studien- und Prüfungs-
ordnung wird drei Monate nach Zugang
der Vorlage wirksam, sofern das für das
Hochschulwesen zuständige Ministerium
sie nicht wegen Rechtsverstößen bean-
standet. Werden Rechtsverstöße erst nach
Wirksamkeit offenbar, so kann eine Bean-

standung der Studien- und Prüfungsord-
nung durch das für das Hochschulwesen
zuständige Ministerium auch noch nach-
träglich erfolgen.

(2) Die Studien- und Prüfungsordnung
regelt insbesondere

1. das Ziel, den Inhalt und den Aufbau
des Studiums sowie die zu verleihen-
de Abschlussbezeichnung,

2. das Qualifikationsziel, die Teilnahme-
voraussetzungen und die Arbeitsbe-
lastung der einzelnen Module,

3. die Regelstudienzeit,

4. die vor und während des Studiums
nachzuweisenden Praktika, besonde-
ren Kenntnisse und Fähigkeiten,

5. Bildung und Zusammensetzung der
Prüfungsgremien,

6. die Fristen für die Meldung zu den
Prüfungen, die Bearbeitungszeiten
für die Anfertigung schriftlicher Prü-
fungsarbeiten, die Dauer der mündli-
chen Prüfungen,

7. die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu den Prüfungen und zu deren
Wiederholung,

8. die Prüfungsteile, bei denen ein Frei-
versuch möglich ist,

9. die Anrechnung von Studien- und
Prüfungsleistungen sowie Kenntnis-
sen und Fähigkeiten nach Abs. 5,

10. die Prüfungsfächer und ihre Gewich-
tung sowie die Prüfungsformen,

11. die Grundsätze für die Bewertung der
einzelnen Prüfungsleistungen ein-
schließlich der Höchstfristen für die
Mitteilung der Bewertung der Prü-
fung sowie die Ermittlung der Ergeb-
nisse,

12. die Folgen bei Nichteinhaltung der
Fristen nach Nr. 6 und von Verstößen
gegen Prüfungsvorschriften und

13. das Recht zur Einsicht in die Prü-
fungsunterlagen nach abgeschlosse-
ner Prüfung.

(3) Prüfungsordnungen enthalten Re-
gelungen über den Nachteilsausgleich für
Studierende, denen aufgrund einer Be-
hinderung oder einer schweren Krankheit
die Ableistung einer Prüfung in der in der
Prüfungsordnung vorgesehenen Weise
nicht oder nur erschwert möglich ist, und
ermöglichen die Inanspruchnahme der
gesetzlichen Mutterschutzfristen und der
Fristen der Elternzeit. Auch sind Erkran-
kungen von betreuungsbedürftigen Kin-
dern und pflegebedürftigen Angehörigen
im Rahmen der Regelungen über den
Nachteilsausgleich zu berücksichtigen.

§ 10

Anerkennung, Anrechnung
und Einstufungsprüfung

(1) An einer staatlichen oder anderen
staatlich anerkannten Berufsakademie
oder Hochschule erbrachte Studien- und
Prüfungsleistungen werden anerkannt,
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wenn gegenüber den durch sie zu erset-
zenden Leistungen kein wesentlicher Un-
terschied besteht (Gleichwertigkeit). Über
die Gleichwertigkeit entscheidet die in
der Prüfungsordnung vorgesehene Stelle.
Die Beweislast dafür, dass keine Gleich-
wertigkeit besteht, liegt bei dieser Stelle.
Der Antragstellerin oder dem Antragstel-
ler obliegt es, die erforderlichen Informa-
tionen über die anzuerkennende Leistung
bereitzustellen.

(2) Außerhalb von staatlichen oder
staatlich anerkannten Berufsakademien
oder Hochschulen erworbene Kenntnisse
und Fähigkeiten können auf ein Berufs-
akademiestudium angerechnet werden,
wenn die anzurechnenden Kenntnisse
und Fähigkeiten den Studien- und Prü-
fungsleistungen, die sie ersetzen sollen,
gleichwertig sind und die Kriterien für die
Anrechnung im Rahmen der Akkreditie-
rung nach § 8 Abs. 1 überprüft worden
sind. Insgesamt dürfen nicht mehr als 50
Prozent der in dem Studiengang erforder-
lichen Prüfungsleistungen durch die An-
rechnung ersetzt werden.

(3) Prüfungsordnungen nach § 9 Abs. 1
können vorsehen, dass Bewerberinnen
und Bewerbern, die zum Studium an ei-
ner Hochschule berechtigt sind und auf
andere Weise als durch ein Studium an
einer staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Berufsakademie oder Hochschule be-
sondere Fähigkeiten und Kenntnisse er-
worben haben, die für die erfolgreiche
Beendigung des Studiums erforderlich
sind, Studien- und Prüfungsleistungen
nach dem Ergebnis einer Einstufungsprü-
fung erlassen werden können. Sie sind in
einem dem Prüfungsergebnis entspre-
chenden Abschnitt des gewählten Studi-
engangs aufzunehmen.

§ 11

Abschlussbezeichnung

Aufgrund einer bestandenen Ab-
schlussprüfung in einem akkreditierten
Bachelorstudiengang verleiht die Berufs-
akademie die Abschlussbezeichnung
„Bachelor“. Dieser Abschluss ist hoch-
schulrechtlich Bachelorabschlüssen von
Hochschulen gleichgestellt.

§ 12

Erteilung, Erlöschen und Widerruf der
staatlichen Anerkennung

(1) Die staatliche Anerkennung kann
befristet und mit Auflagen versehen wer-
den.

(2) Die staatliche Anerkennung er-
lischt, wenn der Studienbetrieb an der
Berufsakademie nicht innerhalb einer von
dem für das Hochschulwesen zuständigen
Ministerium bestimmten angemessenen
Frist aufgenommen wird oder ohne seine
Zustimmung länger als ein Jahr nicht er-
folgt.

(3) Der Träger und die Leitung der Be-
rufsakademie sind verpflichtet, dem für

das Hochschulwesen zuständigen Minis-
terium Auskunft zu erteilen und alle Un-
terlagen zur Verfügung zu stellen, die er-
forderlich sind, damit es auf die fortlau-
fende Erfüllung der Voraussetzungen des
§ 4 hinwirken kann. Die Leitung der Be-
rufsakademie berichtet dem für das
Hochschulwesen zuständigen Ministeri-
um jährlich über die Eckdaten des Berufs-
akademiebetriebs, insbesondere im Hin-
blick auf das Vorliegen der Anerken-
nungsvoraussetzungen.

(4) Die staatliche Anerkennung kann
außer in den in § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis
4 des Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes bestimmten Fällen auch dann
widerrufen werden, wenn der Träger oder
die Leitung der Berufsakademie trotz
schriftlicher Aufforderung der Verpflich-
tung nach Abs. 3 nicht nachkommt.

§ 13

Staatliche Finanzhilfe

Das Land kann Trägern staatlich aner-
kannter Berufsakademien staatliche Fi-
nanzhilfen gewähren, wenn

1. in Anlehnung an die Entwicklungspla-
nung für die Hochschulen des Landes
und im Benehmen mit dem für Wirt-
schaft zuständigen Ministerium ein be-
sonders Interesse des Landes an einer
Förderung festgestellt wird,

2. die angebotenen Studiengänge akkre-
ditiert sind,

3. die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit
von der zuständigen Finanzbehörde
anerkannt ist und

4. für einen Teil der besonders befähig-
ten Studierenden die Befreiung von
Studiengebühren vorgesehen ist.

Die Höhe der Finanzhilfe und die von der
Berufsakademie zu erbringenden Leistun-
gen sind in einer Vereinbarung festzule-
gen. Eine Vereinbarung, die über das lau-
fende Haushaltsjahr hinaus Zuwendun-
gen festlegt, bedarf der Zustimmung des
Landtags.

§ 14

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. ohne die nach § 2 Abs. 1 erforderliche
staatliche Anerkennung eine Einrich-
tung unter der Bezeichnung „Berufs-
akademie“ errichtet oder betreibt,

2. einer aufgrund dieses Gesetzes erteil-
ten vollziehbaren Auflage oder Anord-
nung zuwiderhandelt,

3. entgegen § 5 Abs. 5 Satz 1 Lehrkräfte
beschäftigt, deren Bestellung dem für
das Hochschulwesen zuständigen Mi-
nisterium nicht angezeigt worden ist,

4. die Unterrichtung nach § 8 Abs. 1 
Satz 4 unterlässt,

5. eine Abschlussbezeichnung nach § 11
verleiht oder vorgibt verleihen zu dür-
fen, ohne hierzu berechtigt zu sein.
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(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1
können mit einer Geldbuße bis zu fünf-
zehntausend Euro geahndet werden.

§ 15

Übergangsvorschriften

(1) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
an Berufsakademien erworbene Ab-
schlüsse mit dem Zusatz „Berufsakade-
mie“ oder „BA“ dürfen weiter geführt
werden.

(2) Wer vor Inkrafttreten dieses Geset-
zes an einer Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademie im Rahmen einer Abitu-
rientenausbildung einen Abschluss mit
dem Zusatz „VWA“ erworben hat, darf
diesen stattdessen mit dem Zusatz „Be-
rufsakademie“ oder „BA“ führen, wenn
der entsprechende Studiengang der Be-
rufsakademie anerkannt worden ist.
Wenn im Anerkennungsverfahren festge-
stellt wird, dass einem Studiengang einer
nach § 2 anerkannten Berufsakademie
ein Abschluss nach Abs. 3 entspricht, der

von dem bisherigen Abschluss abweicht,
darf statt des bisherigen der abweichende
Abschluss geführt werden.

(3) Der an Berufsakademien verliehe-
ne Diplom-Abschluss vermittelt die glei-
chen berufsrechtlichen Befähigungen wie
ein Studienabschluss an einer Hochschule
für angewandte Wissenschaften.

§ 16

Berichtspflicht

Die Hessische Landesregierung erstat-
tet im vierten Jahr nach Inkrafttreten die-
ses Gesetzes dem Hessischen Landtag
Bericht über die Entwicklung der Berufs-
akademien in Hessen.

§ 17

Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2021 außer Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 15. September 2016

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

B o u f f i e r f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  

R h e i n
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Artikel 11)

Änderung des Hessischen
Ausführungsgesetzes zum

Wasserverbandsgesetz

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Wasserverbandsgesetz vom 16. Novem-
ber 1995 (GVBl. I S. 503), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 2. Dezember 2014
(GVBl. S. 316), wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 1 und 2 werden wie folgt ge-
fasst:

„§ 1

Weitere Aufgaben
(zu § 2 des Wasserverbandsgesetzes)

Wasser- und Bodenverbände (Ver-
bände) können außer den zulässigen
Aufgaben nach § 2 des Wasserver-
bandsgesetzes vom 12. Februar 1991
(BGBl. I S. 405), geändert durch Gesetz
vom 15. Mai 2002 (BGBl. I S. 1578),

1. allein oder in Verbindung mit den
Aufgaben nach § 2 Nr. 2, 3, 6 und
10 des Wasserverbandsgesetzes

a) den Betrieb von Kompostie-
rungsanlagen, die Verwertung
von Bioabfällen und kommu-
nalen Klärschlämmen,

b) die Ausbringung von Bioabfall-
Komposten und Klärschläm-
men aus kommunalen Abwas-
serbehandlungsanlagen auf
landwirtschaftlich oder gärtne-
risch genutzten Böden,

c) die Beschaffung, den Betrieb
und die Unterhaltung von Ma-
schinen zur überbetrieblichen
Bewirtschaftung von land- und
forstwirtschaftlichen Flächen
der Verbandsmitglieder,

d) die Vermittlung von Maschi-
nen von und an Verbandsmit-
glieder zur Bewirtschaftung
von land- und forstwirtschaftli-
chen Flächen und zur Land-
schaftspflege,

e) den Rückbau oder die Stillle-
gung von Anlagen in und an
Gewässern,

2. die Erzeugung, Speicherung und
Einspeisung von Energien aus er-
neuerbaren Energiequellen, soweit
die Erzeugung im Zusammenhang
mit der Durchführung einer Aufga-
be nach § 2 Nr. 1 bis 12 des Wasser-
verbandsgesetzes oder nach Nr. 1
steht und nicht Hauptaufgabe des
Verbandes ist, 

übernehmen.

§ 2

Haushalt, Rechnungslegung
(zu § 65 des Wasserverbandsgesetzes)

(1) Auf die Wirtschafts- und Haus-
haltsführung der Verbände sind sinn-
gemäß anzuwenden:

1. die Vorschriften des Sechsten Teils,
ausgenommen § 93 Abs. 2 Nr. 2, die
§§ 97 und 114 Abs. 2 Satz 1 und 2,
den Zweiten Abschnitt und die 
§§ 129, 132 und 133 der Hessischen
Gemeindeordnung mit der Maßga-
be, dass

a) in den §§ 94 und 98 an die
Stelle der Haushaltssatzung
der Beschluss über die Festset-
zung des Haushaltsplans und
an die Stelle der Nachtragssat-
zung der Beschluss über die
Festsetzung des Nachtrags-
haushaltsplans tritt,

b) die Vorschriften des Dritten
Abschnitts nur Anwendung
finden, soweit sich der Ver-
band zur zweckmäßigen Erfül-
lung seiner nach dem Wasser-
verbandsgesetz oder diesem
Gesetz zulässigen Aufgaben an
öffentlichen oder privaten Ge-
sellschaften beteiligt,

2. die Vorschriften der Gemeinde-
haushaltsverordnung vom 2. April
2006 (GVBl. I S. 235), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 20. Dezem-
ber 2015 (GVBl. S. 618), mit der
Maßgabe, dass

a) für jede abgrenzbare Aufgabe
nach § 2 des Wasserverbands-
gesetzes und nach § 1 ein Teil-
haushalt zu bilden und eine
Teilrechnung zu führen ist,

b) produktorientierte Ziele und
Kennzahlen nicht entwickelt
und verwendet werden müs-
sen,

c) eine Kosten- und Leistungs-
rechnung nicht geführt werden
muss,

d) die verbindlichen Muster der
Rechtsverordnung nach § 8 zu
verwenden sind,

3. die Vorschriften der Gemeindekas-
senverordnung vom 27. Dezember
2011 (GVBl. I S. 830, 2012 S. 19) mit
der Maßgabe, dass an die Stelle der
Gemeindekasse die Verbandskasse
und an die Stelle des Bürgermeis-
ters die Verbandsvorsteherin oder
der Verbandsvorsteher tritt, soweit
das Wasserverbandsgesetz, dieses
Gesetz oder eine Rechtsverordnung
nach § 8 keine andere Regelung
trifft.1) Ändert FFN 85-45

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Drittes Gesetz
zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz

Vom 15. September 2016
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(2) Die Verbandssatzung kann be-
stimmen, dass für die Wirtschafts- und
Haushaltsführung des Verbandes

1. die Vorschriften des Zweiten Teils
und § 31 Abs. 1 des Eigenbetriebs-
gesetzes in der Fassung vom 9. Juni
1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 14. Juli 2016
(GVBl. S. 121), und hierzu erlassene
Vorschriften sowie

2. die §§ 92 und 93 Abs. 1, Abs. 2 
Nr. 1 und Abs. 3 sowie die §§ 101
bis 105, 108 und 109 der Hessi-
schen Gemeindeordnung sinnge-
mäß anzuwenden sind, soweit die-
ses Gesetz oder eine Rechtsverord-
nung nach § 8 keine andere Rege-
lung trifft, mit der Maßgabe, dass
an die Stelle des Haushaltsplans
der Wirtschaftsplan tritt und die
Verbandsversammlung einen Wirt-
schaftsplan vor Beginn des Wirt-
schaftsjahres feststellt.

(3) Die Kassenverwalterin oder der
Kassenverwalter und die Stellvertre-
tung können hauptamtlich oder ehren-
amtlich tätig sein.“

2. § 2a wird aufgehoben.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „Jahresrechnung“ die
Wörter „oder des Jahresab-
schlusses“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Jah-
resrechnungen“ durch die
Wörter „Jahresrechnung oder
des Jahresabschlusses“ ersetzt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Angabe
„oder 3“ und die Wörter „die
Befreiungsregelung nach“ ge-
strichen.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Für die unvermutete Kassen-
prüfung gilt Abs. 1 Satz 1 ent-
sprechend.“

c) In Abs. 4 werden nach der Angabe
„(GVBl. I S. 708)“ ein Komma und
die Angabe „zuletzt geändert durch
Gesetz vom 8. März 2011 (GVBl. I
S. 153),“ eingefügt.

4. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Wirtschafts-, Haushaltsführung und
Rechnungsprüfung bei Verbänden mit

geringem Haushaltsvolumen 
(zu § 65 des Wasserverbandsgesetzes)

(1) Verbände mit geringem Haus-
haltsvolumen sind solche, bei denen
der Gesamtbetrag der veranschlagten
Ausgaben im Durchschnitt der letzten
drei Jahre 120 000 Euro pro Jahr nicht
übersteigt. Der in Satz 1 genannte Be-
trag erhöht oder verringert sich jähr-
lich um den Prozentsatz der Zu- oder

Abnahme des vom Hessischen Statisti-
schen Landesamt veröffentlichten Ver-
braucherpreisindexes Hessen.

(2) Bei Einsatz automatischer Da-
tenverarbeitungsanlagen im Finanz-
wesen hat der Verbandsvorstand eine
angemessene und sachgerechte Prü-
fung der Verfahren vor ihrer Anwen-
dung vorzunehmen oder vornehmen
zu lassen.“

5. In § 5 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter
„geringer wirtschaftlicher Betätigung“
durch „geringem Haushaltsvolumen“
ersetzt.

6. § 5a wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Wörter „Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts“
durch das Wort „Gebietskörper-
schaft“ und die Angabe „21. März
2005 (GVBl. I S. 229)“ durch
„20. Dezember 2015 (GVBl. 
S. 618)“ ersetzt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Andere als in Satz 2 genannte
Körperschaften des öffentlichen
Rechts entsenden nach Maßgabe
ihrer Satzung mindestens eine Ver-
treterin oder einen Vertreter, deren
oder dessen Wahl nach Maßgabe
der geltenden gesetzlichen Rege-
lungen der entsendenden Körper-
schaft des öffentlichen Rechts oder
deren Satzung erfolgt.“

7. Als neuer § 8 wird eingefügt:

„§ 8

Verordnungsermächtigungen

Die für die Wasser- und Bodenver-
bände zuständige Ministerin oder der
hierfür zuständige Minister wird er-
mächtigt,

1. verbindliche Muster nach § 2 Abs. 1
Nr. 2 Buchst. d zu bestimmen,

2. von § 2 Abs. 1 und 2 abweichende
Regelungen zu erlassen, soweit die
besonderen Belange der Verbände
dies erfordern,

3. von § 2 Abs. 1 und 2 und § 3 abwei-
chende vereinfachte Regelungen
für Verbände mit geringem Haus-
haltsvolumen nach § 4 zu treffen,
soweit eine ordnungsgemäße Haus-
haltsführung weiterhin gewährleis-
tet ist.“

8. Nach dem neuen § 8 wird als § 9 ein-
gefügt:

„§ 9

Übergangsvorschriften

(1) Verbände nach dem Wasserver-
bandsgesetz, die ihre Haushalts- und
Wirtschaftsführung nach den Grund-
sätzen der Verwaltungsbuchführung
führen, können die Gemeindehaus-
haltsverordnung-Verwaltungsbuchfüh-
rung vom 2. April 2006 (GVBl. I S. 179)
in der bis zum 23. Dezember 2011 gel-
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tenden Fassung anwenden, letztmalig
jedoch für das Haushaltsjahr 2018.

(2) Eine vor dem 1. Januar 2017 be-
stehende Verbandssatzung ist, soweit
sie den Regelungen über die Wirt-
schafts- und Haushaltsführung dieses
Gesetzes in der ab dem 1. Januar 2017
geltenden Fassung nicht entspricht,
spätestens bis zum 31. Dezember 2018
anzupassen.“

9. Der bisherige § 8 wird § 10 und in 
Satz 2 wird die Angabe „2016“ durch
„2024“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung der Hessischen
Gemeindeordnung

§ 110 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen Ge-
meindeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I
S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz

vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618),
wird aufgehoben.

Artikel 3

Die für die Wasser- und Bodenverbän-
de zuständige Ministerin oder der hierfür
zuständige Minister wird ermächtigt, das
Hessische Ausführungsgesetz zum Was-
serverbandsgesetz in der sich aus diesem
Gesetz ergebenden Fassung in neuer Pa-
ragrafenfolge und mit neuem Datum be-
kannt zu machen und dabei Unstimmig-
keiten des Wortlauts zu beseitigen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2017
in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt 
Art. 1 Nr. 7 und Nr. 9 am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

2) Ändert FFN 331-1

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt.
Es ist im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen zu verkünden.

Wiesbaden, den 15. September 2016

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,
L a n d w i r s c h a f t  u n d  
Ve r b r a u c h e r s c h u t z  

H i n z
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Aufgrund des § 154 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes in der Fassung vom 
9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 30. Mai 2016
(BGBl. I S. 1254), in Verbindung mit § 1
Satz 1 des Gesetzes über Rechtsverord-
nungen im Bereich der Gerichtsbarkeit
vom 1. Juli 1960 (BGBl. I S. 481) in der am
23. April 2009 geltenden Fassung verord-
net die Landesregierung:

Artikel 1

Die Verordnung über die Dienst- und
Geschäftsverhältnisse der Gerichtsvollzie-
her vom 23. Juli 1981 (GVBl. I S. 245), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20. No-
vember 2013 (GVBl. S. 578), wird wie
folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe
„20. November 2013 (GVBl. S. 578)“
durch „14. Juli 2016 (GVBl. S. 110)“
ersetzt.

2. In § 4 Abs. 4 wird die Angabe „der
Verordnung über die Amtsschilder der
Landesbehörden vom 26. November
1949 (GVBl. S. 171), geändert durch
Gesetz vom 17. Dezember 1998 
(GVBl. I S. 562),“ durch „§ 3 der Ho-
heitszeichenverordnung vom 11. Sep-
tember 2014 (GVBl. S. 212)“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft.

*) Ändert FFN 20-16

Fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die Dienst- und Geschäftsverhältnisse der Gerichtsvollzieher*)

Vom 14. September 2016

Wiesbaden, den 14. September 2016

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  M i n i s t e r i n  

B o u f f i e r d e r  J u s t i z  

K ü h n e - H ö r m a n n
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Größengruppen Gruppenbe- Aufwandentschädigung für Gruppenbe- Aufwandentschädigung für
nach zeichnung ehrenamtliche Bürgermeister zeichnung ehrenamtliche Kassenverwalter

Einwohnerzahl (monatlich) (monatlich)
Euro Euro

ab ab
1.7.2016 1.7.2016

bis 100 EB 1 493,30 EK 1 389,41

101 –  200 EB 2 597,21 EK 2 475,90

201 – 300 EB 3 778,85 EK 3 545,37

301 – 400 EB 4 923,97 EK 4 649,10

401 – 500 EB 5 1 092,61 EK 5 778,85

501 – 600 EB 6 1 235,46 EK 6 882,72

601 – 700 EB 7 1 378,30 EK 7 1 001,82

701 – 800 EB 8 1 559,92 EK 8 1 118,67

801 – 900 EB 9 1 741,69 EK 9 1 235,46

901 – 1000 EB 10 1 949,34 EK 10 1 404,35

1001 – 1250 EB 11 2 183,20 EK 11 1 585,94

1251 – 1500 EB 12 2 416,66 EK 12 1 845,60

EB 12 a 2 646,141)

1501 – 2000 EK 13 2 001,17

2001 – 2500 EK 14 2 126,80

2501 – 3000 EK 15 2 260,87

EK 15 a 2 362,711)

1) Höherstufungsbetrag zu EB 12, EK 15 nach § 2 Abs. 3

Aufgrund des § 16 des Gesetzes über
die Aufwandentschädigung und den Eh-
rensold der ehrenamtlichen Bürgermeis-
ter und der ehrenamtlichen Kassenver-
walter der Gemeinden vom 7. Oktober
1970 (GVBl. I S. 635), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. 
S. 218), werden die 

ab 1. Juli 2016

geltenden Aufwandentschädigungen be-
kannt gemacht.

*) Zu Ändert FFN 321-20

Bekanntmachung
der Änderung der Aufwandentschädigung der ehrenamtlichen Bürgermeister 

und der ehrenamtlichen Kassenverwalter der Gemeinden*)

Vom 7. September 2016

Wiesbaden, den 7. September 2016

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t  

B e u t h

Tabelle der Aufwandentschädigung
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